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Verwaltervertrag 
 
 
zwischen 
 
 
 

- nachstehend Eigentümer genannt - 
(sonstige Verfügungsberechtigte, z. B. Erbbauberechtigte, Nießbraucher, Generalmieter etc.) 

 
und 
 
der Firma HEKTAR Liegenschaftsverwaltung e.K. in 64287 Darmstadt, Rehkopfweg 17, vertreten durch den 
Geschäftsführer, Herrn Marcus Heymann. 
 

- nachstehend Immobilienverwalter oder Verwalter genannt - 
 
 
I.  Verwaltungsobjekt 
 
Gegenstand der Verwaltung ist der Haus- und Grundbesitz in 
______________________________________ 
 
Grundbuch des Amtsgerichtes __________________, Bezirk___, Blatt___, Flur___ und Flur-
stück_________ 
 
Der Eigentümer ist im Bezug auf den vorgenannten Haus- und Grundbesitz allein verfügungsberechtigt, 
insbesondere auch zur Vermietung berechtigt. Er beauftragt den Immobilienverwalter mit der Durchführung 
der Verwaltung gemäß den nachstehenden Bestimmungen. 
 
 
II.  Vertragsdauer 
 
Vertrag auf bestimmte Zeit 
 
1. Der Vertrag beginnt am _______________ und wird zunächst für die Dauer von 12 Monaten geschlos-

sen. 
 
2. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 12 Monate, falls er nicht 3 Monate vor Ablauf des Wirtschaftsjah-

res schriftlich gekündigt wird.  
 
3. Im übrigen kann der Verwaltervertrag vom Eigentümer und vom Immobilienverwalter nur aus wichtigem 

Grund gekündigt werden. 
 
4. Bei Tod des Eigentümers setzt sich der Verwaltervertrag mit dem oder den Erben fort (§§ 1922, 1942, 

2032 ff. BGB). Eine Kündigung des Verwaltervertrages kann nur durch sämtliche Miterben gemeinschaft-
lich erfolgen. 

 
5. Verkauft der Eigentümer bzw. sein Rechtsnachfolger den unter I. bezeichneten Haus- und Grundbesitz, so 

erlischt der Verwaltervertrag mit dem Ende des Monats, der auf die Anzeige des Abschlusses eines notariel-
len Kaufvertrages folgt.  

 
 
III. Aufgaben des Verwalters 
 
Die Aufgaben und Befugnisse des Immobilienverwalters ergeben sich aus diesem Vertrag. Ergänzend gel-
ten die gesetzlichen Bestimmungen über den entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Dienstvertrags-
charakter. Der Immobilienverwalter ist verpflichtet, während der Vertragsdauer das Verwaltungsobjekt ord-
nungsgemäß nach den Grundsätzen eines Kaufmanns der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zu be-
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wirtschaften und alle mit seiner Tätigkeit zusammenhängenden Rechtsvorschriften zu beachten. Die Belan-
ge und Interessen des Eigentümers sind in jeder Hinsicht zu wahren. 
 
 
 
 
 
IV. Pflichten des Eigentümers 
 
Der Umfang der vom Immobilienverwalter zu erbringenden Leistungen ist im Leistungsverzeichnis im einzel-
nen geregelt. Zu den im Leistungsverzeichnis aufgeführten Grundleistungen und den jeweils vereinbarten 
Besonderen Leistungen ist der Immobilienverwalter berechtigt und verpflichtet. Dabei hat der Immobilien-
verwalter die Weisungen zu befolgen, die ihm der Eigentümer erteilt; liegen Weisungen nicht vor, so ist nach 
den anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung zu verfahren. 
 
 
V.  Vollmacht des Verwalters 
 
1. Der Immobilienverwalter wird bevollmächtigt, im Namen und für Rechnung des Eigentümers alle Rechts-

geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die die Verwaltung des Objektes und die Erfüllung der 
in Ziffer III. aufgeführten Aufgaben des Immobilienverwalters betreffen. 

 
2. Der Immobilienverwalter wird weiter bevolllmächtigt, den Eigentümer in allen das Verwaltungsobjekt 

betreffenden Angelegenheiten gerichtlich zu vertreten. Er ist berechtigt, dabei stets einen Rechtsanwalt 
zu beauftragen und zu bevollmächtigen. 

 
3. Der Immobilienverwalter kann im Einzelfall Untervollmacht erteilen. Eine Übertragung der gesamten Ver-

waltungstätigkeit auf Dritte ist nicht zulässig. 
 
4. Der Immobilienverwalter kann von dem Eigentümer die Ausstellung einer gesonderten Vollmachtsurkun-

de verlangen, aus der sich der Umfang seiner Vertretungsmacht ergibt. Erlischt die Vertretungsmacht, so 
ist die Vollmachtsurkunde dem Eigentümer unverzüglich zurückzugeben; ein Zurückbehaltungsrecht an 
der Urkunde steht dem Immobilienverwalter nicht zu. 

 
 
VI. Haftung des Verwalters 
 
1. Für die Verletzung von wesentlichen Pflichten im Sinne des § 307 BGB, insbesondere von sogenannten 

Kardinalpflichten, haftet der Immobilienverwalter unbeschränkt. Im übrigen wird die Haftung für ein Ver-
halten des Immobilienverwalters und seiner Erfüllungsgehilfen, das weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig ist, ausgeschlossen, sofern dadurch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit eines Men-
schen einhergeht. 

 
2. Auf Wunsch wird der Immobilienverwalter eine angemessene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

bezogen auf das Verwaltungsobjekt abschließen und für die Dauer der Vertragszeit aufrechterhalten. 
 
3. Schadenersatzansprüche gegen den Immobilienverwalter und hiermit konkurrierende Ansprüche verjäh-

ren drei Jahre nach Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen, spätestens aber drei Jahre nach 
Beendigung des Verwaltervertrages. 
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VII. Vergütung 
 
1. Vergütung von Grundleistungen 
 

a) Der Immobilienverwalter erhält für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Grundleistun-
gen eine monatliche Verwaltervergütung in Höhe von _______ € 

 
b) Die Vergütung ist jeweils am 3. Werktag eines Monats im voraus zur Zahlung fällig. Der Im-

mobilienverwalter ist berechtigt, die Vergütung dem für das Verwaltungsobjekt geführten Gi-
rokonto zu entnehmen. 

 
 
2. Vergütung für besondere Leistungen (BL) 
 

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Besonderen Leistungen werden wie folgt vergütet: 
 

a)  Die Besonderen Leistungen des Immobilienverwalters werden nach Aufwand - soweit ver-
einbart - abgerechnet; hierfür beträgt der Stundensatz 

 
für Inhaber, Geschäftsführer oder Prokuristen  60,00 €; 
 
für Sachbearbeiter     40,00 €; 
 
für Schreibkräfte     20,00 €; 
 
für Auszubildende     15,00 €. 
 

Die Vergütung für besondere Leistungen erhält der Immobilienverwalter vom Eigentümer je-
weils gegen gesonderte Rechnung. 

 
Zur Vergütung gemäß Ziff. 1 und 2 ist jeweils die Mehrwertsteuer in der zum Fälligkeitszeitpunkt 
geltenden gesetzlichen Höhe hinzuzurechnen. 

 
 

VIII. Datenschutz 
 
1.  Der Immobilienverwalter ist berechtigt, für die Buchführung, die Erstellung der Abrechnungen, die Ab-

wicklung des Zahlungsverkehrs sowie sonstiger Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des 
Verwaltungsobjektes elektronische Datenverarbeitung einzusetzen. 

 
2.  Zu diesem Zweck ist die Erfassung, Speicherung, Übermittlung sowie das Verändern oder die sonstige 

Nutzung von Daten durch den Immobilienverwalter zulässig. 
 
3.  Der Eigentümer erteilt hierzu ausdrücklich seine Zustimmung. 
 
4.  Die Bestimmungen des BDSG und der datenschutzrechtlichen Gesetze und Verordnungen der einzelnen 

Bundesländer werden dabei beachtet. 
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IX. Schlussbestimmungen 
 
1.  Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 
 
2.  Gegenseitige Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren am Ende des zweiten Jahres nach ihrem Entste-

hen. 
 
3.  Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu Beweiszwecken der Schrift-

form. Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so berührt dies die Rechtswirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsschließenden sind in diesem Fall verpflichtet, an 
einer entsprechenden Um- und Neugestaltung solcher Bestimmungen in angemessene, ausgewogene 
Klauseln mitzuwirken, mit denen der gewünschte Zweck entsprechend dem mutmaßlichen Willen beider 
Parteien erreicht wird.  

 
 
X.  Sonstige Vereinbarungen 
 
Für die Erfassung und Aufbereitung des Verwaltungsobjektes (Einrichtung der Daten in der EDV-Anlage, 
genaue Sichtung und Auswertung der Mieterakten, Erstellen von Stammdatenlisten, Anschreiben der Mieter 
und sämtlicher privater und kommunaler Versorgungsunternehmen, erstmalige Begehung der Liegenschaft 
mit Dokumentation des baulichen Zustandes, erhält der Immobilienverwalter eine einmalige, gesonderte 
Vergütung in Höhe von ________ € zzgl. Mwst. 
 
Diese Kosten werden dem Eigentümer zurückerstattet, wenn und soweit das Vertragsverhältnis mehr als 24 
Kalendermonate bestehen bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................,  ...............................  ..........................,  .................................... 
Ort    Datum    Ort   Datum 
 
 
 
 
 
_________________________________  ___________________________________ 
Immobilienverwalter     Eigentümer 


